
Marktgemeinde 
Neumarkt in der Steiermark 
8820 Neumarkt in der Steiermark I Hauptplatz 4 1 Bezirk Murau 

Neumarkt/Stmk., am 31.03.2026 

Öffentliche Kundmachung 
über eine Änderung der Kanalgebührenverordnung 

Gemäß § 92 Abs. 1 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967, i.d.g.F. 
(Stammfassung LGBI. Nr.115/1967), wird kundgemacht 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Neumarkt in der Steiermark hat in seiner 
ordentlichen öffentlichen Sitzung am 30. März 2026 folgende Änderungen der 
Kanalgebührenverordnung der Marktgemeinde Neumarkt in der Steiermark 
beschlossen: 

1.) Der Verordnungstext unter ,,§ 3 Höhe des Einheitssatzes", Abs. 1, wird durch 
folgenden Verordnungstext ersetzt: 

Die Höhe des Einheitssatzes gemäß§ 4 Abs. 2 des Kanalabgabengesetzes 1955 
für die Berechnung des Kanalisationsbeitrages beträgt 7,5% (lt. 
Kanalabgabengesetz 1955 höchstens 7,5%) der durchschnittlichen ortsüblichen 
Baukosten Je Laufmeter der öffentlichen Kanalanlage, somit für 
Schmutzwasserkanäle EUR 11,15. 

2.) Der Verordnungstext unter ,,§ 3 Höhe des Einheitssatzes", Abs. 2, wird durch 
folgenden Verordnungstext ersetzt: 

Dieser Festsetzung liegen Gesamtbaukosten von EUR 18.258.535,79 vermindert 
um die aus Bundes- und Landesmitteln in Höhe von EUR 4.605.161,60 
gewährten Beiträge und Zuschüsse, somit eine Baukostensumme von 
EUR 13.653.374,19 und eine Gesamtlänge des öffentlichen Kanals von 
91.866 m zugrunde. 

3.) Der Verordnungstext unter ,,§ 4 Kanalbenützungsgebühr", Abs. 5, lit. a, wird 
durch folgenden Verordnungstext ersetzt: 

Die Höhe der Benützungsgebühr wird nach dem ermittelten Wasserverbrauch 
berechnet Die Benützungsgebühr ergibt sich aus der Vervielfachung des 
ermittelten Wasserverbrauches in Kubikmeter mit dem Gebührensatz. Der 
Gebührensatz beträgt Je Kubikmeter EUR 3,12. 




